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Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Handhabung von Sprachkorpora 

Vorbemerkungen 
Die vorliegenden Handreichungen gehen aus zwei DFG-Rundgesprächen hervor, die 2012 und 
2013 auf Initiative des FK Sprachwissenschaften unter Federführung von Arnulf Deppermann und 
Mechthild Habermann sowie Helga Weyerts-Schweda von der DFG durchgeführt wurden. Im 
Rahmen dieser Rundgespräche haben sich jeweils Arbeitsgruppen konstituiert, die einen großen 
Teil der hier vorliegenden Inhalte erarbeitet haben.  

Das Rundgespräch zu mündlichen Korpora wurde von Arnulf Deppermann und Thomas 
Schmidt (IDS Mannheim) organisiert und fand am 9. November 2012 in der DFG-
Geschäftsstelle in Bonn statt. Die Mitglieder der AG, die die Informationen zu rechtlichen 
Aspekten bei der Handhabung und Bereitstellung von mündlichen Korpora (Teil 1 der 
vorliegenden Handreichungen) erarbeitet haben, sind Jörg Bücker, Arnulf Deppermann, 
Sebastian Drude, Dagmar Jung, Paweł Kamocki, Erik Ketzan, Christoph Purschke, Angelika 
Redder, Thomas Schmidt und John H. Weitzmann. Die Koordination erfolgte durch Thomas 
Schmidt. Kommentare der DFG-Justiziarin Frau Hagena-Schmedding und des DFG-
Datenschutzbeauftragten Herrn Dörel wurden im Entwurf berücksichtigt. 

Das entsprechende Rundgespräch zu Schriftkorpora fand am 15. November 2013 ebenfalls bei 
der DFG statt und wurde von Alexander Geyken (BBAW Berlin) und Marc Kupietz (IDS Mann-
heim) organisiert. Die Mitglieder der AG für die Formulierung der Informationen zu rechtlichen 
Aspekten bei der Handhabung und Bereitstellung von Schriftkorpora (Teil 2 dieser Handreichun-
gen) waren Gerhard Heyer, Christian Mair, Roland Schäfer und Silke Schwandt. Beigetragen 
haben außerdem Dagmar Deuber, Richard Eckart de Castilho, Judith Eckle-Kohler und Iryna Gu-
revych. Weitere Textteile und Überarbeitungen stammen von Paweł Kamocki, Erik Ketzan und 
John H. Weitzmann, die zusammen auch für die rechtswissenschaftliche Überarbeitung verant-
wortlich waren und Marc Kupietz (verantwortlich für die Koordination). 
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Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Handhabung von Sprachkorpora 

Einleitung 
Die Möglichkeiten zur Nachnutzung und Archivierung mündlicher und schriftlicher Korpora sind 
an rechtliche Rahmenbedingungen geknüpft, die sich insbesondere aus dem allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht (APR) dem Urheberrecht und dem Datenschutzrecht  ableiten. Diese Handrei-
chung gibt Informationen über rechtliche Aspekte, die bei der Erstellung von Korpora beachtet 
werden sollten, um eine - nach jetzigem Kenntnisstand - gute Archivierbarkeit und Nachnutzbar-
keit der Daten bei gleichzeitiger Einhaltung rechtlicher Bestimmungen zu gewährleisten. 

Die hier zusammengefassten Informationen sollen Wissenschaftlern, die die Erstellung von Kor-
pora planen oder mit der Bewertung entsprechender Vorhaben befasst sind, als Richtlinie einer 
guten Praxis dienen können. Sie stellen keinen abschließenden Rahmen oder gar verbindliche 
Rechtsberatung dar. Bei Zweifeln bezüglich der Rechtsgrundlage sollten rechtliche Entscheidun-
gen generell auch mit der Rechtsabteilung und der Leitung der jeweiligen Institution abgestimmt 
werden. Gegebenenfalls ist – möglichst schon während der Projektplanung – weitere juristische 
Expertise hinzuzuziehen.  
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Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Handhabung von Sprachkorpora – 
Teil 1: Mündliche Korpora 

Teil 1: Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Hand-
habung mündlicher Korpora 

1.1. Datenschutzrechtliche Aspekte 
Es geht vorliegend nicht um Daten schlechthin, sondern in erster Linie um die vom Datenschutz-
recht erfassten Daten. Es sind dies die sogenannten „personenbezogenen Daten“, also Daten, 
die sich auf wirklich existierende, lebende1 Menschen beziehen. Ein Bezug besteht ohne Zweifel 
immer dann, wenn sich Daten auf Einzelpersonen oder sehr kleine Gruppen von Personen zu-
rückführen lassen. 

Die Verarbeitung (also die Erhebung, Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung, Lö-
schung und sonstige Nutzung) setzt auch bei mündlich vermittelten Daten grundsätzlich das Ein-
verständnis und die Kooperation derjenigen Personen voraus, die aufgenommen werden (sol-
len).2 Dabei können das Interesse der aufgenommenen Person, ihre personenbezogenen Daten 
zu schützen, und das Interesse des Forschenden, diese Daten möglichst umfassend nutzen zu 
können, sich teilweise entgegenstehen. Ziel muss sein, zwischen diesen Interessen einen prak-
tikablen, rechtlich einwandfreien und ethisch verantwortbaren Kompromiss auszuhandeln. Dieser 
sollte einerseits die Datenschutzrechte der aufgenommenen Person vollständig zur Geltung kom-
men lassen, andererseits aber auch die Interessen der wissenschaftlichen Gemeinschaft berück-
sichtigen, also z.B. nicht gewisse Verwendungen der Daten ausschließen, obwohl dies zum 
Schutze datenschutzrechtlicher Positionen nicht erforderlich ist. 

● Datenschutzrechtliche Bestimmungen für verantwortliche Stellen mit Sitz oder Niederlas-
sung auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland3 sind im europäischen Recht
(Richtlinie 95/46/EG und Richtlinie 2002/58/EG) sowie in nationalen (Bundesdatenschutzge-
setz, BDSG) und Landesgesetzen (Landesdatenschutzgesetze, z.B. Hamburgisches DSG)
zu finden. Das BDSG gilt für öffentliche Stellen des Bundes und alle nicht-öffentlichen Stellen
wie etwa Unternehmen. Für die Universitäten und andere öffentlichen Stellen der Länder
gelten die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze.4 Die vorliegende Handreichung richtet sich

1 Datenschutzrechte greifen bei verstorbenen Menschen dagegen nur noch sehr eingeschränkt. 
2 Dies gilt primär für vom Forscher selbst erhobene Daten. Im Falle von Daten aus Fernsehen, Radio, 
Internet etc. sind das Einverständnis und die Kooperationsbereitschaft der an der Interaktion beteiligten 
Personen meist nicht vom Forscher selbst erfragbar. 
3 Wir beschränken uns hier auf Informationen zur bundesweiten Gesetzgebung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Da die Gesetzgebung in anderen EU-Mitgliedsstaaten den gleichen EU-Richtlinien folgt, sind 
die dortigen Bestimmungen im Allgemeinen ähnlich, können in Details aber dennoch abweichen. Es ist 
außerdem zu beachten, dass auch die Gesetzgebung einzelner Bundesländer zusätzliche Regelungen 
zum Datenschutz beinhalten kann, auf die wir hier nicht eingehen. Die Gesetzgebung von Nicht-EU-Mit-
gliedstaaten kann in Fragen des Datenschutzes hingegen deutlich von den hier dargestellten Sachverhal-
ten abweichen. Sollte für eine Erhebung mündlicher Daten auch die Gesetzgebung anderer Staaten rele-
vant sein (z.B. wenn Daten im Ausland aufgenommen werden), ist in jedem Falle zusätzliche rechtliche 
Expertise heranzuziehen. 
4 Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg (LDSG BW), Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), 
Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG), Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG), Bremisches 
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an Forscher aller vorgenannten Arten von Einrichtungen, daher sei noch einmal betont, dass 
öffentliche Stellen der Länder und des Bundes sich nach unterschiedlichen Datenschutzge-
setzen richten müssen, die sich allerdings in weiten Teilen gleichen.5 

 
Zweck der Datenschutzgesetze ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch Behörden 
und sonstige Stellen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in seinem Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Das Bundesdatenschutzgesetz sagt dazu: 
“Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit 
seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“ (§ 1 Abs. 
1 BDSG). “Personenbezogene Daten“ werden dort in einem umfassenden Sinne verstanden als 
“Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmba-
ren natürlichen Person (Betroffener).“ (§ 3 Abs. 1 BDSG). Ebenso wird der Begriff “Umgang [mit 
personenbezogenen Daten]“ weit gefasst. Im Falle mündlicher Korpora beinhaltet er mindestens 
das Erheben, Speichern, Verarbeiten und Veröffentlichen der betreffenden Daten (§ 3 Abs. 4 
BDSG). Der Gesetzgeber nennt weiterhin eine Reihe von Anforderungen für das Verarbeiten per-
sönlicher Daten (Richtlinie 95/46/EG Art. 6, 7, usw.) und erwähnt auch die für mündliche Korpora 
äußerst wichtige Tatsache, dass für das Verarbeiten personenbezogener Daten das Einverständ-
nis des Betroffenen eingeholt werden muss (Richtlinie 95/46/EG Art. 8 Abs. 1). 
 
Die Zuständigkeit für die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzgesetze liegt bei den je-
weils für die Institution, das Land oder den Bund zuständigen Beauftragten für Datenschutz. Wis-
senschaftler sollten datenschutzrechtliche Aspekte ihrer Datenhandhabung und -verarbeitung da-
her mit diesen Datenschutzbeauftragten abstimmen. 
  
Bei mündlichen Korpora sind mindestens die Audio- und oder Video-Aufnahmen selbst, deren 
Transkriptionen sowie Metadaten, die zu Sprechern und Kommunikationssituationen festgehalten 
werden, von datenschutzrechtlichen Bestimmungen betroffen.   
Wichtigste Instrumente, um datenschutzrechtlichen Bestimmungen für die Handhabung und Nut-
zung mündlicher Korpora gerecht zu werden, sind geeignete Datenschutzerklärungen der mit den 
Daten umgehenden „verantwortlichen Stellen“ und darauf bezogene Einwilligungserklärungen 
der betroffenen Personen sowie eine geeignete Anonymisierung und/oder Pseudonymisierung 
der Daten. Konkrete Informationen hierzu sind in den folgenden zwei Unterabschnitten zusam-
mengefasst. 

Datenschutzgesetz (BremDSG), Hamburgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG), Hessisches Daten-
schutzgesetz (HDSG), Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), Datenschutzgesetz Mecklenburg-
Vorpommern (DSG M-V), Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), Datenschutzgesetz 
Rheinland-Pfalz (DSG RLP), Saarländisches Datenschutzgesetz (SDSG), Sächsisches Datenschutzge-
setz (SächsDSG), Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt (DSG-LSA), Landesdatenschutzgesetz Schleswig-
Holstein (LDSG SH), Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG). 
5 Jedes der sechzehn LDSGs enthält einen Abschnitt, der sich explizit der Verwendung von Daten für 
wissenschaftliche Zwecke, für die wissenschaftliche Forschung oder in Forschungseinrichtungen widmet. 
Auch wenn andere Abschnitte der LDSGs selbstverständlich ebenfalls Anwendung finden, sollten Forscher 
und Institutionen, die mit der Erstellung von Korpora zu tun haben, diesen Abschnitten besondere Aufmerk-
samkeit schenken: § 35 BW LDSG, Art. 23 BayDSG, § 30 BlnDSG, § 28 BbgDSG, § 19 BremDSG, § 27 
HmbDSG, § 33 HDSG, § 25 NDSG, § 34 DSG M-V, § 28 NRW, § 30 DSG RLP, § 30 SDSG, § 36 
SächsDSG, § 27 DSG-LSA, § 22 LDSG SH, § 25 ThürDSG. 
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1.1.1. Einwilligungserklärung 
Grundsätzlich, d. h. von privilegierten Ausnahmen abgesehen, ist die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten nur dann zulässig, wenn sie auf der Einwilligung der betroffenen Person beruht 
(Richtlinie 95/46/EG Art. 30). 
  
● Vor der Erhebung personenbezogener Daten und vor der Aufzeichnung von sprachlichen 

Interaktionen sollte von allen beteiligten Personen eine schriftliche Einwilligungserklä-
rung eingeholt werden (informierte Einwilligung – “informed consent“). Das BDGS (gültig für 
öffentliche Stellen des Bundes und nicht-öffentliche Stellen, s.o) legt dazu fest, dass “[d]ie 
Einwilligung nur wirksam [ist], wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht. 
Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit 
nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der 
Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit 
nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist.6 Soll die Einwilligung 
zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie besonders hervorzuhe-
ben.“ (BDSG § 4a (1)). 

  
● Einige LDSGs (gültig für Universitäten, s.o.) erlauben auch eine Verarbeitung personenbe-

zogener Daten ohne Einwilligung für ein bestimmtes Forschungsvorhaben, wenn gewisse 
Voraussetzungen gegeben sind, z. B. "schutzwürdige Belange des Betroffenen wegen der 
Art der Daten, wegen ihrer Offenkundigkeit oder wegen der Art der Verwendung nicht beein-
trächtigt werden," oder "das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvor-
habens die schutzwürdigen Belange des Betroffenen überwiegt und der Zweck der For-
schung nicht auf andere Weise erreicht werden kann."7 Es können sich dann aber zusätzli-
che Pflichten zur Anonymisierung der Daten sowie zur Unterrichtung der/des jeweils zustän-
digen Landesdatenschutzbeauftragten ergeben, siehe etwa § 27 HmbDSG. 

  
● Liegt ein solcher privilegierter Fall nicht vor und braucht es entsprechend eine Einwilligungs-

erklärung, so sind der/dem Einwilligenden mindestens die folgenden Angaben mitzuteilen: 
  

● Name des Forschungsprojekts 
● Kontaktinformationen einer für das Projekt verantwortlichen Person 
● Ziele des Forschungsprojekts 
● Angaben darüber, warum und auf welche Weise personenbezogene Daten erho-

ben, verarbeitet, genutzt und für wie lange sie gespeichert werden. Dabei ist ggf. 
auf die je nach Datentyp (Audio-, Videoaufnahmen, Transkripte etc.) unterschied-
lichen Verarbeitungs- und Nutzungsweisen einzugehen (siehe auch unten). 

6 Dies kann beispielsweise in den immer noch existierenden oralen Gemeinschaften der Fall sein, insbe-
sondere wenn Unterschriften (aus Erfahrung) mit negativen Folgen gleichgesetzt werden. In solchen Fällen 
kann beispielsweise eine audiovisuelle Dokumentation der Aufklärung eine „angemessene andere Form“ 
der Einwilligung darstellen. 
7 § 35 Abs. 1 BW LDSG, § 30 Abs. 1 BlnDSG, § 28 Abs. 1 BbgDSG, § 19 Abs. 1 BremDSG, § 27 Abs. 1 
HmbDSG, § 33 Abs. 1 HDSG, § 25 Abs. 2 NDSG, § 30 Abs. 2 SDSG, § 22 Abs. 4 LDSG SH. 
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● Besonders im Rahmen internationaler Forschungsvorhaben ist dabei zu beachten, 
dass (soweit vorgesehen oder zumindest nicht ausgeschlossen) die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch Dritte sowie ihre Übermittlung an Stellen au-
ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausdrücklich zu benennen 
sind. 

  
● Nicht selten werden für mündliche Korpora auch sog. besondere Arten personenbezoge-

ner Daten erhoben. Darunter versteht der Gesetzgeber “Angaben über die rassische und 
ethnische Herkunft8, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.“ (§ 3 Abs. 9 BDSG, § 5 Abs. 1 
Satz 2 HmbDSG und übergeordnet Richtlinie 95/46/EG Art. 8 Abs. 1). Wenn mündliche Kor-
pora solche besonderen Arten personenbezogener Daten enthalten, muss sich die Einwilli-
gungserklärung explizit auch auf diese Daten beziehen (siehe z.B. § 4a Abs. 3 BDSG). 

  
● Die beteiligten Personen müssen vor Unterzeichnung der Einwilligungserklärung umfassend 

über die geplanten Verarbeitungs- und Nutzungsweisen der erhobenen Daten informiert 
werden. Es ist anzuraten, diese Information den Beteiligten vorab in Form einer schriftlichen 
Datenschutzerklärung zur Verfügung zu stellen, welche sich die Betroffenen durch ein einfa-
ches „Ja, ich stimme zu“ zu Eigen machen können. In jedem Falle ist der Umstand, dass und 
wie informiert wurde, in der Einwilligungserklärung festzuhalten. 

  
● Bei Minderjährigen oder anderweitig nicht rechtsfähigen Personen muss die Einwilli-

gungserklärung von deren gesetzlichem Vertreter unterschrieben werden. Minderjährigen ab 
dem siebten Lebensjahr wird dabei ein „Vetorecht“ gegen eine durch ihre gesetzlichen Ver-
treter erteilte Einwilligung zugestanden und sollte entsprechend abgefragt werden. 

  
● Sollen die Betroffenen ihre Einwilligungserklärung zusammen mit anderen Erklärungen ab-

geben, ist sie und entsprechend auch die informierende Datenschutzerklärung gesondert 
hervorzuheben, etwa gegenüber sonstigen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB). 

  
● Mündliche Einwilligungserklärungen sind den Betroffenen schriftlich zu bestätigen. 

  
● Elektronisch eingeholte Einwilligungen sind zu dokumentieren. 

  
● Stets ist darauf hinzuweisen, dass und gegenüber wem die datenschutzrechtliche Einwilli-

gung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
  
● In allen Datenschutzgesetzen ist die Regel der Datensparsamkeit niedergelegt. Ihr zufolge 

müssen sowohl der Umfang der Datenerhebung wie auch die geplanten Verwendungswei-

8 Gerade bei sprachlichen Daten ist zu bedenken, dass Angaben zur Sprachbiographie (z.B. Angaben zur 
„Muttersprache“, Angaben zum Dialekt) oft direkte Rückschlüsse auf ethnische Zugehörigkeit erlauben. 
Insofern können auch solche Angaben als „besondere Arten personenbezogener Daten“ im Sinne des Ge-
setzes verstanden und sollten entsprechend behandelt werden. 
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sen auf das Nötigste, im vorliegenden Falle also auf Zwecke der Forschung und Lehre be-
schränkt werden. Eine darüber hinausgehende Beschränkung – etwa auf die Nutzung zu 
einem spezifischen Forschungszweck oder durch einen à priori begrenzten Kreis von Per-
sonen – kann einer allgemeinen wissenschaftlichen Nachnutzbarkeit zwar abträglich sein, 
sollte den Betroffenen aber zumindest angeboten werden zusammen mit laienverständlichen 
Erläuterungen, welche nachteiligen Wirkungen für die Forschung entstehen. 

● Wenn eine Archivierung und Veröffentlichung der Daten während oder nach der Projekt-
laufzeit angestrebt wird, muss auch dieser Verwendungszweck explizit in der Einwilligungs-
erklärung aufgeführt werden. Die Form der Veröffentlichung (z.B. über eine Datenbank im
Internet) sollte dabei nach Möglichkeit so beschrieben werden, dass auch zukünftige Ände-
rungen der Veröffentlichungsform (beispielsweise aufgrund technischer Änderungen im Ar-
chivierungs- oder Publikationssystem) abgedeckt sind. Auch die Veröffentlichung oder Ar-
chivierung einer Teilmenge der erhobenen Daten muss von der Einwilligungserklärung um-
fasst sein.

● Es ist gängige Praxis, den Nutzerkreis auf Personen einzuschränken, die sich identifiziert
und für die Nutzung der Daten angemeldet haben. Praktisch kann dies z.B. über den Schutz
der Daten durch ein Passwort, das nur auf Antrag und nur persönlich zugeteilt wird, gesche-
hen. Dies wird es den Betroffenen in der Regel leichter machen, ihre Einwilligung zu geben.

● Als Gegenstück zu den Einwilligungserklärungen sollten Nutzer der Daten eine schriftliche
Nutzungserklärung unterzeichnen, in der sie sich verpflichten, die Daten ausschließlich zu
den in der Einwilligungserklärung genannten Zwecken zu verwenden, bei auf den Daten ba-
sierenden Veröffentlichung personenbezogene Daten so weit wie möglich unkenntlich zu
machen, sowie die Daten nicht an Dritte weiterzugeben.

1.1.2. Anonymisierung / Pseudonymisierung 

Im Bundesdatenschutzgesetz (gültig für öffentliche Stellen des Bundes und nicht-öffentliche Stel-
len, s.o)  wird die Notwendigkeit der Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung personenbezoge-
ner Daten wie folgt beschrieben: "Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel aus-
zurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu 
nutzen. Insbesondere sind personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisie-
ren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem an-
gestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert." (§ 3(a)). Dabei wird “Anony-
misieren“ definiert als “das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürli-
chen Person zugeordnet werden können." (§ 3 Abs. 6 BDSG), und "Pseudonymisieren ist das 
Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem 
Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren." (§ 3 
Abs. 6(a) BDSG)“. 
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● Alle sechzehn Landesdatenschutzgesetze (gültig für Universitäten, s.o.) stellen besondere 
Regeln für den Fall auf, dass Daten aufgrund der Wissenschaftlichkeit der Zwecke privi-
legiert ohne Einwilligung der Betroffenen verarbeitet werden dürfen. Je nach Landesregelung 
sind sie zu anonymisieren bzw. zu pseudonymisieren, sobald der Forschungszweck es er-
laubt, und ggf. sind Merkmale, die eine Ent-Anonymisierung erlauben, getrennt zu halten und 
sobald vom wissenschaftlichen Zweck her möglich zu löschen. 

  
● Einige Landesdatenschutzgesetze enthalten zudem Regelungen für den Fall, dass eine 

Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht möglich ist.9 
  
● Wenn eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten vor der Nutzung oder Ver-

öffentlichung zugesagt wird, sollte dies in der Einwilligungserklärung entsprechend festge-
halten werden. 

  
● Dabei ist zu bedenken, dass eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung für unter-

schiedliche Datentypen unterschiedlichen Aufwand bedeutet und unterschiedlich effektiv 
ist: 

  
● In Metadaten und Transkripten kann i.d.R. durch ein geeignetes Ersetzen (d.h. 

Pseudonymisieren) von Personen-, Ortsnamen etc. erreicht werden, dass die be-
treffenden Sprecher sich nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
identifizieren lassen. 

  
● Bei Audio-Daten kann durch ein Verrauschen oder Überblenden von Stellen, an 

denen solche Namen genannt werden, die Identifizierung der betreffenden Spre-
cher deutlich erschwert werden. Allerdings bleibt ohne eine weitergehende Bear-
beitung (z.B. Verfremdung des Audio-Signals) die Möglichkeit bestehen, Sprecher 
über ihre Stimmen zu identifizieren. 

  
● Bei Video-Daten würde eine weitreichende Anonymisierung der Bilddaten (bspw. 

durch das „Verpixeln“ von Gesichtern oder das Einblenden schwarzer Balken) 
i.d.R. bedeuten, dass das resultierende Video nur noch sehr eingeschränkt nach-
nutzbar ist. 

  
Betroffene Personen müssen bei der Unterzeichnung der Einwilligungserklärung so weit wie 
möglich darüber informiert werden, welche Formen der Anonymisierung oder Pseudonymi-
sierung für die erhobenen Daten bei gleichzeitiger Wahrung ihres Nachnutzungswertes zur 
Anwendung kommen. Gegebenenfalls kann eine Bereitstellung der Daten in Abhängigkeit von 
ihrem Typ und ihrer Anonymisierbarkeit unterschiedlich eingeschränkt (z.B. anonymisierte 
Audiodaten einem größeren, zugehörige Videodaten jedoch nur für einen stark eingeschränk-
ten Benutzerkreis verfügbar gemacht) werden. Auch dies ist in der Einwilligungserklärung an-
gemessen zu berücksichtigen. 

9 § 34 Abs. 2 DSG M-V, § 28 Abs. 2 NRW, § 22 Abs. 3 LDSG SH. 

9 
 

                                                



Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Handhabung von Sprachkorpora –  
Teil 1: Mündliche Korpora 

1.2. Urheberrechtliche Aspekte 
Im Bereich mündlicher Korpora können sowohl Urheber- als auch sogenannte Leistungsschutz-
rechte eine Rolle spielen, und zwar vor allem bei: 
  
● Audio- oder Videoaufnahmen aus Rundfunk und Fernsehen, für die Rechte bei Autoren, Pro-

duktionsfirmen, Rundfunkanstalten oder dergleichen liegen, 
● Audio- und Videoaufnahmen aus dem Internet, etwa von Streaming-Plattformen oder ähnli-

chen Quellen, an welchen neben den vorgenannten Rechteinhabern auch die Betreiber der 
jeweiligen Plattform Rechte innehaben können, 

● schriftliche Materialien, die als Zusatzmaterialien zu einem mündlichen Korpus gehören (z.B. 
Präsentations-Folien zu einem mündlichen Vortrag, Lehrbücher in der Unterrichtskommuni-
kation) sowie 

● Fotos, Grafiken etc., die von Akteuren im untersuchten Forschungsfeld produziert worden 
sind. 

  
Sobald eine Verwendung dieser Materialien im Wissenschaftsbetrieb mit Handlungen einhergeht, 
die gesetzlich ausschließlich bestimmten Rechteinhabern zugewiesen sind, ist deren Zustim-
mung erforderlich, um legal forschen zu können. Eine allgemeine „Wissenschaftsschranke“, die 
umfassende Nutzungen für wissenschaftliche Zwecke auch ohne Zustimmung zuließe, gibt es in 
Europa bislang noch nicht, wenngleich eine solche Regelung immer wieder gefordert und derzeit 
auch verstärkt diskutiert wird. Einzig das Zitatrecht (für Deutschland in § 51 des Urheberrechts-
gesetzes (UrhG) zu finden) sowie gewisse Sonderregeln zum Aufbau persönlicher wissenschaft-
licher Archive ermöglichen nach derzeitiger Gesetzeslage die sehr begrenzte ungefragte Nutzung 
fremder Werke. 
  
Die Zustimmung der Rechteinhaber erfolgt in der Regel durch einen geeigneten Lizenzvertrag. 
Große Schwierigkeiten in der Praxis werden dadurch verursacht, dass die relevanten Rechtein-
haber nicht immer vollständig bekannt oder ermittelbar sind. Entscheidend ist dies, da (mit Aus-
nahme des Bereichs Film und in Abwesenheit besonderer Absprachen untereinander im Einzel-
fall) stets alle betroffenen Rechteinhaber zugestimmt haben müssen, bevor eine ansonsten ihnen 
allein vorbehaltene Nutzung erfolgen darf. Haben beispielsweise mehrere Personen ein Werk 
gemeinsam geschaffen und sind daher Miturheber, muss von ihnen allen die Zustimmung einge-
holt werden. 
  
Transkripte urheberrechtlich geschützter Primärdaten (z.B. Aufnahmen von Sprache oder Ge-
sang) sind hiervon genauso betroffen, selbst wenn im Transkript ausnahmsweise eine eigenstän-
dige schöpferische Leistung des Wissenschaftlers im Sinne des Urheberrechts vorliegen sollte. 
In diesen Fällen liegt nämlich entweder schlicht eine Vervielfältigung des in den Primärdaten ent-
haltenen Werkes oder seine Bearbeitung (wie z.B. auch bei Übersetzung) vor. Beide dieser Nut-
zungsarten sind – von den o.g. Schranken wie dem Zitatrecht abgesehen – nur den jeweiligen 
Rechteinhabern zugewiesen. 
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Besondere Vorsicht ist dann geboten, wenn das zu nutzende urheberrechtlich schutzfähige Ma-
terial zuvor noch nicht veröffentlicht wurde, dies aber im Zuge der wissenschaftlichen Arbeit ge-
schieht, was angesichts der guten wissenschaftlichen Praxis hinsichtlich Offenlegung der Quellen 
regelmäßig nicht zu vermeiden sein wird. Es ist dann unmittelbar das besondere Persönlichkeits-
recht der jeweiligen Urheber tangiert, denn ihnen allein obliegt normalerweise die Entscheidung, 
ob ihre Werke überhaupt in die Öffentlichkeit entlassen werden oder nicht. 
 

Referenzen zu Teil 1 
  
Enke, Harry, Norman Fiedler, Thomas Fischer, Timo Gnadt, Erik Ketzan, Jens Ludwig, Torsten 
Rathmann, Gabriel Stöckle, and Florian Schintke (2013). Leitfaden zum Forschungsdaten-Ma-
nagement. Verlag Werner Hülsbusch. 
  
Häder, Michael (2009): Der Datenschutz in den Sozialwissenschaften: Anmerkungen zur Praxis 
sozialwissenschaftlicher Erhebungen und Datenverarbeitung in Deutschland, verfügbar unter: 
http://www.ratswd.de/download/RatSWD_WP_2009/RatSWD_WP_90.pdf 
  
Metschke, Rainer/ Wellbrock, Rita (2002): Datenschutz in Wissenschaft und Forschung. Materi-
alien zum Datenschutz Nr. 28, verfügbar unter: http://www.datenschutz.hessen.de/down-
load.php?download_ID=147 
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Teil 2: Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Hand-
habung schriftlicher Korpora 

2.1. Urheber- und leistungsschutzrechtliche Aspekte 

2.1.1. Grundlagen 

Texte sind in Deutschland10 grundsätzlich urheberrechtlich geschützt, sofern sie eine bestimmte 
Schöpfungshöhe erreichen und ihr Autor nicht seit mindestens 70 Jahren tot ist. Wann diese 
Schöpfungshöhe erreicht ist, ist umstritten und kann von Fall zu Fall und von Gerichtsentschei-
dung zu Gerichtsentscheidung variieren. Allgemein sind die Anforderungen an die kreative Leis-
tung, die für urheberrechtlichen Schutz mindestens gefordert wird, über die letzten Jahrzehnte 
durch Gerichte immer niedriger angesetzt worden. Zwar gilt noch immer, dass sehr wenig indivi-
duelle Textinhalte wie etwa simple Nachrichtenmeldungen und schnörkellose Geschäftskorres-
pondenz wegen zu geringer Schöpfungshöhe nicht urheberrechtlich schutzfähig sind. Zugleich 
gibt es jedoch das Konzept der „kleinen Münze“, einer Art Alltagskreativität auf Massenmarktni-
veau, der ebenfalls vollständiger urheberrechtlicher Schutz zugebilligt wird. 
 
Hinzu kommen bestimmte, für Texte besonders relevante Leistungsschutzrechte: 
 
Seit 2013 gibt es in Deutschland ein solches Leistungsschutzrecht für Presseverleger, welches 
überhaupt nicht an irgendeine Schöpfungshöhe oder Individualität anknüpft, sondern auch kür-
zeste Textabschnitte allein aufgrund der verlegerischen Leistung ein Jahr lang schützt. Dieser 
Leistungsschutz erstreckt sich allerdings nur auf die öffentliche Zugänglichmachung, ist also erst 
tangiert, wenn die Presseinhalte online gestellt werden. 
 
Zwei weitergehend schützende, dafür wiederum seltener auftretende Leistungsschutzrechte sind 
jene an wissenschaftlichen Ausgaben bereits gemeinfrei gewordener Werke sowie an nachge-
lassenen Werken, also Werken, die erst nach dem Tode des Urhebers und ggf. Ablauf der urhe-
berrechtlichen Schutzfrist (70 Jahre, siehe oben) erstmals erscheinen. Diese Rechte schützen 
die Verwertung umfassend, also nicht nur hinsichtlich Online-Nutzung, für 25 Jahre. 
 
Schließlich gibt es auch noch ein Schutzrecht eigener Art für die Hersteller von Datenbanken. Es 
läuft 15 Jahre und bezieht sich nicht auf die eigentlichen Inhalte von Datenbanken, sondern auf 

10 Wir beschränken uns hier auf Informationen zur Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland. Wie 
die Werke von Deutschen Bürgern in anderen Ländern und den Bürgern anderer Länder in Deutschland 
geschützt sind, wird in einigen internationalen Abkommen geregelt. Die wichtigsten sind die Berner Über-
einkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst (kurz: RBÜ) und das Übereinkommen über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (kurz: TRIPS). In Artikel 5.1. bestimmt die 
Berner Übereinkunft, dass jeder Vertragsstaat den Schutz von Werken von Bürgern anderer Vertragsstaa-
ten genauso anerkennen muss wie den Schutz von Werken eigener Bürger. Zu den Verbandsländern der 
Berner Übereinkunft gehören insgesamt 168 Länder (u.a. die EU, die Vereinigten Staaten, China, Japan, 
Russland, Indien). 
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die Leistung, die in der Strukturierung als Datenbank liegt, durch die Zugreifbarkeit und systema-
tische Nutzbarkeit der Inhalte oft erst ermöglicht werden. Entsprechend greift dieses Schutzrecht 
auch noch nicht bei weitgehend unstrukturierten „Datenhaufen“ und setzt grundsätzlich substan-
zielle Investitionen an Zeit und/oder Geld voraus. Geschützt ist der Rechteinhaber dann davor, 
dass „wesentliche Teile“ der Datenbank vervielfältigt und weitergenutzt werden bzw. davor, dass 
dies durch sukzessive Übernahme unwesentlicher Teile geschieht. 
 
Allen Leistungsschutzrechten ist neben der kürzeren Laufzeit im Vergleich zum Urheberrecht ge-
meinsam, dass als ihre Inhaber auch juristische Personen (z.B. Unternehmen) in Frage kommen, 
die beim Urheberrecht allenfalls Nutzungsrechte haben können, während Urheber bzw. Urhebe-
rin immer nur natürliche Personen sein können. 
 
Die für Textkorpora relevanten Regelungen des Urheberrechtsgesetz betreffen vor allem das 
Vervielfältigungsrecht (§ 16), das Verbreitungsrecht (§ 17), das Recht der Recht der öffentlichen 
Zugänglichmachung (§ 19a), der Leistungsschutz wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70) und nach-
gelassener Werke (§ 71), das Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers (§ 87b) und das 
Leistungsschutzrecht der Presseverleger (§ 87f). Noch nicht juristisch geklärt ist, ob Text-and-
Data-Mining (TDM)11 selbst und damit auch die quantitative linguistische Analyse ebenfalls eine 
– noch unbenannte aber dennoch von § 15 UrhG erfasste – urheberrechtlich relevante Nutzungs-
handlung ist (gemeint ist hier der Analysevorgang selbst, nicht die dabei ggf. entstehende digitale 
Kopie, die zweifellos unter § 16 UrhG fällt). Hierzu sind in absehbarer Zeit klärende Gerichtsurteile 
zu erwarten. Da es deutliche Parallelen zwischen TDM und dem Lesen eines Textes durch einen 
Menschen gibt, welches nicht als urheberrechtliche Nutzungshandlung, sondern als „reiner Werk-
genuss“ gilt, ist es durchaus denkbar, dass Gerichte TDM ähnlich wie das Lesen als ohne Erlaub-
nis zulässig ansehen werden. 

2.1.2 Schrankenregelungen und ihre Anwendung auf Textkorpora 
Ein Ausgleich zwischen den Interessen von Urhebern und Nutzern soll durch gesetzliche Begren-
zungen, genannt „Schranken des Urheberrechts“ erzielt werden. Sie legen fest, welche Nutzun-
gen unter welchen Umständen auch ohne die Zustimmung der Rechteinhaber zulässig sind. Die 
Nutzung geschützten Materials als Forschungsdaten ist darin nur sehr rudimentär vorgesehen. 
Die mitunter so genannte Forschungsschranke  (§ 52a UrhG) z. B. lässt nur die Zugänglichma-
chung von Werken „geringen Umfangs“ sowie „einzelner Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschrif-
ten“ zu, und das auch nur, sofern und soweit dies zum jeweiligen Forschungszweck und zur „Ver-
folgung nicht-kommerzieller Zwecke“ auch „geboten“ ist. Die Kopien dürfen außerdem „aus-
schließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen“ zugänglich sein, der ein kleines 
Forschungsteam, dessen Mitglieder laut Dreier/Schulze (2013) auch unterschiedlichen Institutio-
nen angehören dürfen, oder ein Seminar umfassen kann, nicht jedoch die gesamte wissenschaft-
liche Gemeinschaft.  Der zugelassene Kreis ist durch nach dem jeweiligen Stand der Technik 

11 Wir übernehmen hier den Begriff Text-and-Data-Mining direkt, da er in den Diskussionen der internatio-
nalen rechtlichen Community so inzwischen häufig verwendet wird. Es gibt zur Zeit kein kohärentes System 
von Definitionen der verschiedenen Begriffe, die im Bereich wissenschaftlicher Auswertung von Daten in 
Verwendung sind, sondern vielmehr mehrere leicht unterschiedliche und teils überlappende Nomenklatu-
ren. Man kann jedoch argumentieren, dass die Bedeutung von TDM jedenfalls quantitative linguistische 
Analysen vollständig einschließt.  

13 
 

                                                



Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Handhabung von Sprachkorpora – 
Teil 2: Schriftliche Korpora 

wirksame Vorkehrungen ausschließlich auf Personen einzugrenzen, die das Angebot für jeweils 
eigene wissenschaftliche Zwecke abrufen.12 

Das Recht, vorübergehende Vervielfältigungen anzufertigen (§ 44a UrhG), erlaubt zwar eine kurz-
zeitige Zwischenspeicherung von elektronischen Daten, für eine nachhaltige empirische Grund-
lage und nachvollziehbare und replizierbare Befunde ist das aber meist unzureichend. Ähnliches 
gilt auch für die Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch, die nach § 53 Abs. 1 UrhG erlaubt ist, 
aber eine Weitergabe nur in privatem, d. h. nicht im beruflich wissenschaftlichem Bereich zulässt 
und  § 53 Abs. 2 UrhG, der eine Vervielfältigung nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch 
zulässt (die Möglichkeiten der Weitergabe werden dann durch § 52a geregelt). Das Recht auf 
digitale Privatkopien vollständiger Bücher oder Zeitschriften ist zusätzlich durch § 53 Abs. 4 UrhG 
eingeschränkt. Bezüglich aller Schranken ist außerdem zu beachten, dass sie gegenüber ande-
res festlegenden Lizenzverträgen nachrangig sind. Außerdem ist nach § 52a Abs. 4 UrhG eine 
angemessene Vergütung – im Fall von Textkorpora an die VG WORT – zu entrichten.13 

Ebenfalls zu beachten ist, dass die Schranken des Urheberrechts nicht in gleicher Weise für die 
Leistungsschutzrechte gelten. Diese verfügen vielmehr über jeweils eigene Schrankenregelun-
gen, die im jeweiligen Abschnitt des UrhG benannt werden. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass gesetzliche Schranken allein typischerweise nicht als 
Grundlage dafür ausreichen, ein Textkorpus dauerhaft zugänglich zu machen. Die Zugänglich-
machung einer Kopie des Textkorpus, das beforscht wurde, ist von keiner der genannten Schran-
kenregelungen gedeckt, was die Wiederholbarkeit und damit die Überprüfbarkeit entsprechender 
Forschungsvorhaben massiv erschweren kann. Unter Umständen ist bereits der bloße Aufbau 
eines Korpus aus Texten, für deren Verwendung keine Erlaubnis eingeholt wurde, rechtswidrig, 
da die für diesen Zweck digital hergestellten Kopien durch die Schrankenregelungen nicht not-
wendigerweise gedeckt sind. 

Für den rechtskonformen Aufbau eines Korpus muss daher entweder die Erlaubnis etwaiger 
Rechteinhaber eingeholt werden oder sichergestellt sein, dass nur Texte verwenden werden,  

● die grundsätzlich nicht urheberrechtlich geschützt sind, wie z. B.  Gesetzestexte, amtliche
Bekanntmachungen, etc.,

● an denen die Urheberrechte abgelaufen sind oder
● die keine ausreichende Schöpfungshöhe erreichen.14

12 BT-Drucksache 15/38, S. 20 
13 Das OLG München hat in seinem Urteil vom 24.03.2011 (Az. 6 WG 12/09) in einem Rechtsstreit zwischen 
der VG WORT und den Bundesländern für die wissenschaftliche Forschung nach § 52 a Abs. 1 Nr. 2 eine 
Vergütung von €10 + MwSt. pro Werk für die Dauer eines Forschungsprojekts als angemessen erachtet.  
14 Ob letzteres bei einer Aneinanderreihung zufällig sortierter Sätze der Fall ist, kann nicht pauschal beant-
wortet werden. Gegen die Rechtmäßigkeit dieser Vorgehensweise kann außerdem § 39 UrhG „Änderungen 
des Werkes“, der zu den Urheberpersönlichkeitsrechten (engl. moral rights) gezählt wird, angeführt werden. 
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Hierfür ist in der Regel eine vollständige Rechteklärung erforderlich. Die relativen Kosten dafür 
können u. U. durch die Kooperation mit Zentren gesenkt werden, die auch den Rechtsstatus 
nachhalten und die Daten dauerhaft verfügbar halten. 
 
Eine gewisse Entlastung entsteht dann, wenn man sich auf Standardlizenzen berufen kann, die 
die notwendigen Rechte für die intendierte Nutzung in einem Korpus bereits vorab für jedermann 
einräumen (sie werden auch „Jedermannlizenzen“ bzw. auf Englisch „Public Licenses“ genannt). 
Im günstigsten Fall hat der Urheber seine Texte bereits unter einer ausreichend liberalen Stan-
dardlizenz veröffentlicht. Oft ist das jedoch nicht der Fall. Das heißt es müssen dann individuelle 
Lizenzvereinbarungen mit den jeweiligen Rechteinhabern abgeschlossen werden, was meist 
nicht nur Zeitressourcen bindet. Bei Texten, die über Verlage veröffentlicht wurden, können diese 
in der Regel direkt angesprochen werden, da sich die Verlage in ihren Autorenverträgen meist 
ausreichende Rechte sichern, um selbst wiederum Lizenzen für eine elektronische Nutzung ver-
geben zu dürfen. Ähnliches gilt häufig auch für in Webportalen veröffentlichte Texte, da hier die 
Betreiber oft über AGB entsprechende Rechte erhalten haben. 

2.1.3 Bearbeitungen (abgeleitete Werke) und Umgestaltungen 
Bearbeitungen im Rechtssinne sind Inhalte, die auf einem vorangegangenen Werk beruhen und 
zugleich so viel Individualität und Schöpfungshöhe aufweisen, dass sie selbst wiederum urheber-
rechtlich geschützt sind (sogenanntes Bearbeiterurheberrecht) – auch wenn dies für das voran-
gegangene Werk wegen Zeitablaufs nicht mehr zutrifft. Falls das ursprüngliche Werk noch immer 
urheberrechtlich geschützt ist, dürfen Bearbeitungen nur mit Zustimmung des Urhebers des vor-
bestehenden Werkes veröffentlicht werden. Umgestaltungen sind nach herrschender juristischer 
Auffassung veränderte Fassungen vorbestehender Werke, bei denen die Qualität der Verände-
rung nicht für ein eigenes Bearbeiterurheberrecht ausreicht. Auch sie dürfen nur mit Zustimmung 
des Urhebers des vorbestehenden Werkes veröffentlicht werden. 
 
Die Schwelle zur Bearbeitung bzw. Umgestaltung ist dann erreicht, wenn der Eindruck, den ein 
Werk auf einen durchschnittlichen Betrachter hat, spürbar verändert wird. Für Fotos ist das bei-
spielsweise beim Zuschneiden der Fall oder auch bei extremer Größenveränderung, für Filme 
etwa bei einer Vertonung. Texte werden etwa dann relevant verändert, wenn sie gekürzt, ergänzt, 
mit anderen Texten vermischt oder übersetzt werden. Ein neues Layout oder die Übertragung 
eines Textes von gedruckter in digitale Form ist keine Bearbeitung oder Umgestaltung (wohl aber 
in der Regel eine Vervielfältigung), was ganz abstrakt in der Regel dann gilt, wenn der Text ge-
genüber seiner Umgebung abgegrenzt und als eigenständiges Werk erkennbar bleibt. Nur in Aus-
nahmefällen kann eine Veränderung des Kontexts eines Werkes auch ohne unmittelbaren Eingriff 
zu einer Bearbeitung führen. Bei Textkorpora für Forschungszwecke ist so etwas nur schwer vor-
stellbar. 
 
Keine Bearbeitung mehr, sondern ein eigenständiges neues Werk liegt dann vor, wenn das vor-
bestehende Werk für den Durchschnittsbetrachter nicht mehr erkennbar ist. Gerichte sprechen 
dann davon, dass die eigenpersönlichen Züge des vorbestehenden Werkes hinter denen des 
neuen Inhalts „verblassen“15 Die Übergänge zur von der Bearbeitung (§ 23 UrhG) unabhängigen 

15 BGH in „Mecki-Igel I“ GRUR 1958, 500, 502. 
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freien Benutzung (§ 24 UrhG) sind allerdings fließend.16 Wenn der neue Inhalt mit vorbestehen-
dem Material äußerlich nichts mehr gemeinsam hat, dürfte unproblematisch eine freie Benutzung 
vorliegen. Häufig folgt dies schon aus der beim Text-and-Data-Mining angewandten Methode: 
Sofern ein Text beispielsweise statistisch ausgewertet oder annotiert wird, kann er in der Regel 
aus der entstehenden Statistik oder Annotation nicht rekonstruiert werden. Beide Forschungser-
gebnisse sind daher im Rechtssinne keine Bearbeitungen des Ausgangstextes.  
 
Das löst bei noch geschützten Ausgangstexten jedoch zum einen nicht das Problem, dass die 
zur Erarbeitung der Forschungsergebnisse ggf. technisch notwendigen Zwischenspeicherungen 
vertraglich untersagt werden können und eine dauerhafte Verfügbarmachung der Texte sowieso 
nur mit Erlaubnis zulässig ist, siehe oben. Zum anderen kann auch das TDM selbst vertraglich 
untersagt werden, denn grundsätzlich können sich Vertragsparteien im Zivilrecht zu allem ver-
pflichten, was sie für richtig halten (Privatautonomie). Wenn ein Verlag also gegenüber einer Wis-
senschaftsinstitution etwa im Rahmen einer den Zugang zum Material regelnden Nutzungsver-
einbarung vertraglich das TDM oder die Veröffentlichung der TDM-Ergebnisse bezogen auf einen 
Text untersagt, ist dies vollumfänglich zu beachten, selbst wenn die Forschungsergebnisse ei-
genständig und keine Bearbeitungen bzw. Umgestaltungen des Ausgangstextes sind und TDM 
schon von vorne herein gar nicht als urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung anzusehen 
sein sollte.17 Als Basis für eine Durchsetzung des Verbots dient dann nicht das Urheberrechtsge-
setz, sondern unmittelbar der zwischen den Parteien geltende Vertrag. Diese Wirkung hat der 
Vertrag allerdings auch nur zwischen diesen beiden Parteien. 
 
Grundsätzlich ist es genauso möglich, statt eines Verbots lediglich bestimmte Bedingungen für 
den Umgang mit dem Material vertraglich zu verankern. Das kann entsprechend auch durch Stan-
dardlizenzen geschehen, die ja letztlich nichts anderes sind als Verträge. Daher ist es denkbar, 
dass die Forschungs- bzw. TDM-Ergebnisse etwa einer Copyleft-Bedingung18 unterstellt werden. 
Wenn man von Software-Lizenzen einmal absieht, ist es allerdings bei den allermeisten Stan-
dardlizenzen völlig unüblich, dass die darin enthaltenen Bedingungen eigenständig ohne Rück-
griff auf ein zu lizenzierendes absolutes Recht (wie das Urheberrecht oder das Datenbankher-
stellerrecht) wirken. Die sechs Creative-Commons-Lizenzen stellen sogar ausdrücklich klar, dass 
sie nichts einschränken wollen, was der Lizenznehmer ohne die Lizenz ohnehin tun dürfte.19 Sie 
knüpfen ihre Copyleft-Regeln also an die Vorbedingung, dass überhaupt irgendein Schutzrecht 

16 Siehe eingehend Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz Kommentar, 4. Aufl., § 24 Rn. 1 und § 23 Rn. 
4. 

17 Ob TDM als Nutzungshandlung anzusehen ist, wird derzeit unter Juristen diskutiert und mit einiger 
Sicherheit noch Gerichte beschäftigen. Vieles spricht dafür, TDM als einen Fall des Lesens eines Tex-
tes zu behandeln, welches als sogenannter „Werkgenuss“ auch ohne Erlaubnis zulässig ist. Siehe auch 
oben 2.1 a.E. 

18 Gemeint ist, dass der Lizenznehmer sich verpflichten muss, alle vom lizenzierten Inhalt abgeleiteten 
Inhalte nur unter identischen oder ähnlichen Bedingungen selbst wiederum der Öffentlichkeit anzubie-
ten. 

19 Siehe etwa Ziffer 8.d in der Lizenzvariante BY Version 4.0. 
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mit Erlaubnisvorbehalt des Lizenzgebers besteht.20 Damit würden Copyleft- oder anderweitige 
Einschränkungen der CC-Lizenzen in Bezug auf TDM nur dann greifen, wenn TDM als Nutzungs-
handlung im Sinne des Urheberrechtsgesetzes gilt. 
 
Da dies noch nicht überall auf der Welt geklärt ist, stellt die neue CC-Lizenzversion 4.0 zusätzlich 
und sicherheitshalber ausdrücklich klar, dass die Ergebnisse von TDM vom Lizenzgeber nicht als 
Bearbeitung angesehen werden. Damit brauchen weder die Copyleft-Bedingungen der CC-Lizen-
zen21 noch die sonstigen Bedingungen „Namensnennung“, „keine kommerzielle Nutzung“ und 
„keine Bearbeitungen erlaubt“ beachtet zu werden, soweit es um TDM und seine eigenständigen 
Ergebnisse geht. 
 
Sofern und soweit es sich bei den Forschungsergebnissen aus anderen Gründen rechtlich gese-
hen doch um Bearbeitungen und Umgestaltungen handelt, also außerhalb von TDM und ohne 
dass eingreifende Lizenzen Einfluss auf den Bearbeitungscharakter nehmen, gelten für die wei-
tere Nutzung dieser Forschungsergebnisse selbst ansonsten die gleichen Empfehlungen wie für 
die Nutzung eigenständiger Werke. 
 

2.1.4 Sammelwerke und Datenbankwerke 
Nach § 4 UrhG genießen auch Sammlungen von Inhalten und Datenbanken, die aufgrund der 
Auswahl oder Anordnung der Elemente als eigenständige Werke mit ausreichender Schöpfungs-
höhe anzusehen sind, urheberrechtlichen Schutz, unabhängig davon ob die möglicherweise in 
ihnen enthaltenen Inhalte selbst urheberrechtlich geschützt sind. Dies kann relevant sein, wenn 
etwa Sammlungen gemeinfreier Texte in ein Korpus aufgenommen werden sollen. 
 
Datenbankwerke sollten nicht mit bloßen Datenbanken verwechselt werden, deren Hersteller zu-
sätzlich durch §§ 87a-87e UrhG geschützt sind (siehe oben). Dieser Leistungsschutz des Daten-
bankherstellers erfordert legidlich substanzielle Invesitionen, ein Datenbankwerk dagegen eine 
so außergewöhnliche Anordnung der Inhalte, dass in dieser Anordnung eine der Urheberschaft 
vergleichbare Schöpfung zu sehen ist. Die Schwelle für den sehr weitreichenden Schutz eines 
Datenbankwerkes ist also wesentlich höher als die für eine nach §§ 87a ff. UrhG geschützte Da-
tenbank. Gerade der letztgenannte Datenbankherstellerschutz kann sowohl einschränkende 
Konsequenzen im Falle der Aufnahme von Teilen einer Datenbank in ein Korpus als auch schüt-
zende Konsequenzen im Falle der Verfügbarmachung eines Korpus haben.22   

20 Die Datenbanklizenzen von Open Data Commons dagegen sind insoweit ein Ausnahmefall, da sie auch 
für diejenigen Regionen der Welt ihre Copyleft-Regeln postulieren, in denen gesetzlich kein Datenbank-
herstellerrecht vorgesehen ist, wie etwa in den USA. 

21 Die Bezeichnung für den Copyleft-Mechanismus bei CC-Lizenzen ist „Share Alike“, abgekürzt „SA“. 
22 Siehe dazu die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (vom 9.10.2008, Case C304/07) und des Bun-
desgerichtshofs (vom 13.08.2009, Az.: I ZR 130/04). 
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2.1.5 Verwaiste Werke 

Nach dem 2014 neu eingeführten § 61 UrhG sind u.a. bei Textwerken aus Sammlungen von 
öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen und Archiven bestimmte 
Nutzungen gesetzlich erlaubt, sofern es sich um bereits veröffentlichte Werke handelt und die 
entsprechenden Rechteinhaber auch durch eine sorgfältige Suche (definiert in § 61a UrhG) nicht 
festgestellt oder ausfindig gemacht werden konnten und dieses Rechercheergebnis in einem 
zentralen Register vermerkt wurde. Die zulässigen Nutzungen betreffen die öffentliche Zugäng-
lichmachung (§ 19a UrhG) und die Vervielfältigung (§ 16 I UrhG). Da ein Recht zur Erstellung 
abgeleiteter Werke nicht eingeschlossen ist, ist es möglicherweise nicht möglich, sich im Rahmen 
der Erstellung von Korpora auf § 61 UrhG zu stützen.23 Um ganz sicher zu gehen, sollten ver-
waiste Werke nur in einer Weise in Textkorpora einfließen, durch die keine Bearbeitung oder 
Umgestaltung erfolgt (siehe dazu oben). 
 
Nicht vermeidbar ist das Problem, dass der Status eines verwaisten Werkes nachträglich entfallen 
kann, wenn die Rechteinhaber doch wieder auftauchen bzw. bekannt werden. Ab dann gelten 
wieder die normalen Regeln für die Nutzung von Werken. 
 

2.1.6 Software 

Die Nutzungsbedingungen kommerzieller Software sind in der Regel ausreichend spezifiziert, um 
entscheiden zu können, unter welchen Bedingungen sie einsetzbar ist und welche Implikationen 
entstehen, wenn sie zur Herstellung eigenständiger und abgeleiteter Werke verwendet wird. Je 
nach Ansatz bleibt dabei die Ausgabe der Software, also das Forschungsergebnis oder -doku-
ment in seinem Rechtsstatus unabhängig von dem der Software. 
 
Unklarer ist die Lage manchmal bei im akademischen Kontext entwickelten Software-Werkzeu-
gen, da diese oft von Daten (Lexika oder Trainingskorpora) abhängen, die von Rechten Dritter 
betroffen sein können.  
 
Bei selbst entwickelter Software ist zu beachten, dass u. A. die Entscheidung, ob und ggf. unter 
welcher Lizenz sie veröffentlicht wird, dem Arbeitgeber, für den die Software erstellt wurde, vor-
behalten ist (§ 69b UrhG). 

2.2. Datenschutzrechtliche Aspekte 
Auch bei der Zusammenstellung und Verfügbarmachung schriftlicher Korpora können Daten-
schutzrechte betroffen sein. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung von Texten, die nicht in erster 
Linie für eine weitergehende Nutzung und Veröffentlichung bestimmt waren, wie z. B. Chatproto-
kolle. Bei solchen Texten kann es allein schon aus ethischen Gründen und um spätere Rechts-
streitigkeiten zu vermeiden, sinnvoll sein, eine Pseudonymisierung/Anonymisierung (siehe Teil 1: 

23 Dies ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eine noch offene Frage. Etwaige Erkenntnisse zu die-
sem Punkt werden auf der CLARIN-D Legal Information Platform veröffentlicht. 

18 
 

                                                



Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Handhabung von Sprachkorpora –  
Teil 2: Schriftliche Korpora 

1.1.2) vorzunehmen. Im Übrigen gelten dieselben rechtlichen Anforderungen (ausreichende In-
formierung und Einwilligung der Betroffenen) wie im ersten Abschnitt zu den mündlichen Korpora 
erläutert.  
 
Generell muss stets damit gerechnet werden, dass nach der Veröffentlichung eines Korpus Be-
troffene, über die Texte verfügbar gemacht wurden, darum bitten, diese aus einem Korpus zu 
entfernen. Hier ist letztlich in jedem Einzelfall eine Abwägung beteiligter Interessen vorzunehmen. 
Es scheint sich allmählich eine Rechtsprechung herauszubilden, die in Anlehnung an die Kriterien 
zur Zulässigkeit von dauerhaften Online-Pressearchiven24 auch wissenschaftlichen Einrichtun-
gen grundrechtlich fundiert schutzwürdige Interessen zubilligt.25 Es muss aber dennoch im Zwei-
fel davon ausgegangen werden, dass die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen, sofern es sich 
nicht um eine zulässigerweise in der Presse auftauchende Person der Zeitgeschichte handelt, 
höher zu bewerten sind als das Interesse eines bestimmten Forschers. Ob dasselbe auch in Be-
zug auf die Interessen eines ganzen Forschungszweiges an reproduzierbaren Basisdaten gilt, 
kann aber nur ein Gericht letztgültig klären. Was das deshalb weiterhin bestehende Problem der 
Persistenz von Forschungsdaten betrifft, gibt es einen gewissen pragmatischen Konsens in der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft: Textentfernungen aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen 
sollten auch wissenschaftstheoretisch betrachtet als hinnehmbar gelten können, da die Replizier-
barkeit von wichtigen und methodisch validen Forschungsergebnissen nicht von einzelnen Tex-
ten abhängt. Gewichtiger dürfte in der Praxis der organisatorische Aufwand sein, den Einzellö-
schungen verursachen können. Es empfiehlt sich, diesen nach Möglichkeit bereits im Vorhinein 
in die Projektkosten mit einzukalkulieren. Zu den Grundlagen und weiteren datenschutzrechtli-
chen Aspekten siehe Teil 1, Abschnitt 2. 
 

2.3. Best Practices 

2.3.1 Empfehlungen zum Aufbau von Korpora 

● Im Zweifelsfall sollte man sich bemühen, Lizenzen und Einwilligungen einzuholen. 
Rechteinhaber sind in der Regel kooperativ, wenn es um nicht-kommerzielle, wissen-
schaftliche Zwecke geht und keine wirtschaftlichen oder anderweitige Interessen etwa 
durch eine unkontrollierte Verbreitung von Kopien verletzt werden. 

● Das Bemühen um Lizenzen sollte möglichst früh in der Planungsphase eines Projekts 
beginnen, da sich die Verhandlungen über einen längeren Zeitraum hinziehen können 
und nur so gewährleistet werden kann, dass vor Projektbeginn klar ist, ob die notwendigen 
Rechte überhaupt eingeholten werden können und damit etwaige Lizenzgebühren oder 
andere Gegenleistungen in die Projektkostenkalkulation einbezogen werden können. 

24 BGH, Urteil vom 15.12.2009, NJW 2010, S. 757 ff. m.w.N.; BVerfG, Urteil vom 5.6.1973, BVerfGE 35, S. 
202 ff. 
25 Die Klage eines aus der Haft entlassenen Straftäters gegen die Universität Leipzig auf Löschung seines 
Namens aus den dort über das Internet verfügbar gemachten Korpora (Wortschatz-Projekt) wurde in erster 
Instanz vor dem LG Hamburg stattgegeben (Az. 324 O 243/07). In zweiter Instanz wurde sie vor dem OLG 
Hamburg abgewiesen (Az. 7 U 123/09; Volltexte beider Entscheidungen nicht frei im Internet verfügbar). 
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● Ebenfalls möglichst früh in der Planungsphase sollte Kontakt zu einem Zentrum aufge-
nommen werden, das mit der Lizenzierung des jeweiligen Ressourcentyps Erfahrung hat. 
Dies kann Hilfestellung geben oder u. U. auch die Lizenzeinholung übernehmen und 
gleichzeitig sicherstellen, dass die Lizenzbedingungen so gestaltet sind, dass es nach der 
Projektlaufzeit Datengrundlage und Projektergebnisse in die eigenen Kurationsprozesse 
aufnehmen und sie langfristig zugänglich machen kann. 

● Empfehlungen für den Entwurf von Lizenzverträgen finden sich in Perkuhn et al. (2012, S. 
53) und auf der CLARIN-D Legal Information Platform26. 

● Lizenzvereinbarungen werden in der Regel nur für eine begrenzte Laufzeit abgeschlos-
sen – insbesondere wenn sie mit Gebühren behaftet sind. Besonders in diesen Fällen ist 
es empfehlenswert eine Strategie für eine nachhaltige Verfügbarmachung in Kooperation 
mit einem Zentrum zu entwickeln. Zu beachten ist auch, dass vom Lizenzgeber nicht 
beabsichtigte Auslegungen unabhängig von ihrer Rechtmäßigkeit Lizenzverlängerun-
gen und weitere Lizenzen verhindern können. 

● In Fällen, in denen ist nicht möglich ist, ausreichend Rechte einzuholen, um ein Textkor-
pus dauerhaft der wissenschaftlichen Gemeinschaft verfügbar zu machen, die Gründe 
das Korpus trotzdem aufzubauen aber überwiegen, sollten die Gründe dokumentiert wer-
den und von vorn herein Kompromissstrategien gesucht werden, wie eine nachhaltige 
Verfügbarkeit zumindest ansatzweise erreicht werden kann. Ein mögliches Modell ist z. 
B. für Nachnutzer nachvollziehbar zu dokumentieren, wie sie die notwendigen Rechte 
selbst erhalten können. 

● Bereits in der Planungsphase eines Projektes sollten die datenschutzrechtlichen Belange 
einbezogen werden. Sofern personenbezogene Daten in größerem Umfang erhoben wer-
den sollen, sollte ein explizites Dokument zum Thema (Datenschutzkonzept) entwickelt 
und gepflegt werden. Es muss erfasst werden, welche Daten zu welchen Zwecken erho-
ben werden. Sofern erforderlich sind entsprechende Einwilligungserklärungen zu entwi-
ckeln und von den von der Verarbeitung Betroffenen zu unterzeichnen. 

2.3.2 Empfehlungen zur Verfügbarmachung von Textkorpora 

● Es ist meistens notwendig und entsprechend gängige Praxis, den Nutzerkreis von Text-
korpora auf Personen einzuschränken, die sich identifiziert und mit einem Endnutzerli-
zenzvertrag (s.u.) und ggf. zusätzlichen Datenschutzbestimmungen einverstanden erklärt 
haben. Praktisch kann dies z.B. über die Regelung des Zugangs zu Daten durch ein Pass-
wort, das nur auf Antrag und nur persönlich zugeteilt, oder über eine DFN-AAI-Authentifi-
zierung und Webformulare zur Abfrage der Einwilligungen geschehen. 

● In der Regel müssen Rechte und Pflichten, die sich aus den Lizenzvereinbarungen zwi-
schen Rechteinhabern und Korpusanbeiter ergeben, über Endnutzerlizenzvereinbarun-
gen und ggf. Datenschutzbestimmungen (etwa wenn man sich als Korpusanbieter dem 
Lizenzgeber gegenüber verpflichtet hat, Zugriffe zu protokollieren) an die Endnutzer wei-
tergereicht werden. 

● Hinsichtlich personenbezogener Daten, sollten bei einer Verfügbarmachung von Korpora 
Anonymisierungen bzw. Pseudonymisierungen erwogen werden. 

26 http://clarin-d.de/legalissues 
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2.3.3 Empfehlungen zur Erstellung und Verfügbarmachung eigener Werke: abgelei-
tete Werke und Datenbanken 

● Durch den Wissenschaftler selbst geschaffene Werke sollten immer mit Lizenzbe-
stimmungen versehen werden, damit Nachnutzer auch in Zukunft mit wenig Aufwand
abschätzen können, ob sie das Werk für ihre Zwecke verwenden können. Zugleich sollten
Inhalte, die urheberrechtsfrei (geworden) sind und an denen der Wissenschaftler auch
keine sonstigen Rechte erworben hat, nicht als rechtlich geschützt hingestellt und nach
Möglichkeit sogar ausdrücklich als rechtefrei markiert werden, etwa mit Hilfe der „Public
Domain Mark“ (PDM).

● Bei der Auswahl von Lizenzbestimmungen sollte auf bestehende und verbreitete, mög-
lichst liberale Standardlizenzen zurückgegriffen werden (z. B. eine der beiden im
Sinne der Open Definition27 anerkannten Creative-Commons-Lizenzvarianten BY und BY-
SA bzw. für Software eine GNU-Lizenz oder die auf Copyleft verzichtenden BSD- oder
Apache-Lizenzen). So entspricht das Ergebnis am ehesten dem Open-Access-Ansatz. Im
Vordringen begriffen ist die Praxis, wissenschaftliche Werke nicht stärker eingeschränkt
zu veröffentlichen als der Creative-Commons-Lizenztyp „CC BY - Namensnennung“ es
vorsieht und reine Daten mittels der Aufgabeerklärung „CC0“ gänzlich rechtefrei zu stel-
len. Auch Wissenschaftsverlage öffnen sich zunehmend einem solchen Vorgehen.

● Besondere Sorgfalt sollte darauf gelegt werden, den entsprechenden Lizenzhinweis
möglichst genau und leicht auffindbar zu halten.

● Probleme mit abgeleiteten Werken können in manchen Fällen vermieden werden, in-
dem z.B. Annotationen „stand-off“ als eigenständiges Werk veröffentlich werden, aus de-
nen sich das ursprüngliche Werk nicht rekonstruieren lässt. Wenn die für ein abgeleitetes
Werk avisierte Lizenz in etwa der des zugrundeliegenden entspricht, sollte die selbe Li-
zenz verwendet werden, um die Nachnutzbarkeit zu vereinfachen. Stets sind dabei ohne-
hin etwaige Vorgaben der Lizenz des zugrundeliegenden Werkes zu beachten, die für
spätere Bearbeitungen mitunter nur bestimmte Lizenzen zulassen (siehe etwa die „Share-
Alike“-Klauseln in Creative-Commons-Lizenzen28).

2.3.4 Empfehlungen zur Verwendung von Software bei der Erstellung abgeleiteter 
Werke 

● Wenn keine Lizenzbestimmungen bekannt sind, sollte man sich bemühen, zu ermitteln,
ob und welche Beschränkungen in Bezug auf den Einsatz der Software gelten.

● Insbesondere bei kommerziellen Annotationswerkzeugen kann es sinnvoll sein, genauer
abzuklären und in einer Zusatzvereinbarung festzuhalten, inwieweit die Ausgaben der

27 http://opendefinition.org/od/ 
28 Siehe zur Vermischung von Inhalten, die unter verschiedenen Creative-Commons-Lizenzen stehen 

auch https://wiki.creativecommons.org/FAQ#Can_I_combine_material_under_different_Crea-
tive_Commons_licenses_in_my_work.3F (Englisch). 
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Software weitergegeben werden dürfen, da Software-Lizenzbestimmungen dies oft gänz-
lich untersagen, aber in der Hauptsache nur ein Reverse Engineering verhindert werden 
soll.  

● Vor der Verwendung bzw. Lizenzierung von Software sollte geklärt sein, inwieweit die 
Ausgaben der Software nach Lizenzablauf weiterverwendet werden dürfen.   

 

Referenzen zu Teil 2 
 
Dreier, Thomas / Schulze, Gernot (2013): Urheberrechtsgesetz: UrhG. Urheberrechtswahrneh-
mungsgesetz, Kunsturhebergesetz, Kommentar. 4. Aufl. München: C.H.BECK  
 
Kamocki, Pawel / Ketzan, Erik (2014): CLARIN-D Legal Information Platform, http://clarin-d.de/le-
galissues  
 
Kamocki, Pawel / Ketzan, Erik (2014): Preparation of corpora from online and other resources: 
current state of German and EU law, 7. Arbeitstagung des Empirikom-Netzwerks: "Social Media 
Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and Perspectives", 20.02.2014, available 
at: [forthcoming, empirikom.net] 
 
Perkuhn, Rainer / Keibel, Holger / Kupietz, Marc (2012): Korpuslinguistik. - Paderborn: Fink, 2012. 
(UTB 18) 
 
 
 

22 
 

http://clarin-d.de/legaissues
http://clarin-d.de/legaissues


 
 

Teilnehmerliste DFG-Rundgespräch „Mündliche Korpora“ 
9. November 2012 

Geschäftsstelle der DFG, Kennedyallee 40, Bonn 
 
 

  
Professor Dr. Bernt Ahrenholz Friedrich-Schiller-Universität Jena  
Dr. Jörg Bücker Westfälische Wilhelms-Universität Münster  
Professor Dr. Kristin Bührig Universität Hamburg  
Professor Dr. Arnulf Deppermann Institut für deutsche Sprache, Mannheim   
Dr. Sebastian Drude Max Planck Institute for Psycholinguistics  
Dr. Sigrun Eckelmann DFG, Bonn 
Dr. Oliver Ehmer Freiburg 
Professor Dr. Christian Fandrych Universität Leipzig  
Professor Dr. Caroline Féry Goethe-Universität Frankfurt am Main  
Professor Dr. Ulrike Gut Westfälische Wilhelms-Universität Münster  
Professor Dr. Rüdiger Harnisch Universität Passau  
Dr. Dagmar Jung Universität zu Köln  
Professor Dr. Roland Kehrein Philipps-Universität Marburg  
Dr. Kerstin Kucharczik Ruhr-Universität Bochum  
Dr. Christoph Kümmel DFG, Bonn 
Slawomir Messner Philipps-Universität Marburg  
Dr. Gaia di Lucio Bonn, PT-DLR 
Professor Dr. Bernd Meyer Johannes Gutenberg-Universität Mainz  
Ludger Paschen Ruhr-Universität Bochum  
Professor Dr. Stefan Pfänder Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
Dr. Christoph Purschke Université du Luxembourg  
Professor Dr. Uta M. Quasthoff Technische Universität Dortmund  
Professor Dr. Angelika Redder Universität Hamburg  
Dr. Ines Rehbein Universität Potsdam  
Professor Dr. Christian Sappok Ruhr-Universität Bochum  
PD Dr. Florian Schiel Ludwig-Maximilians-Universität München  
Dr. Thomas Schmidt Institut für deutsche Sprache, Mannheim   
Professor Dr. Stavros Skopeteas Universität Bielefeld  
Adriana Slavcheva Universität Leipzig  
Jan Strunk Köln 
Dr. Vera Szöllösi-Brenig Volkswagen-Stiftung  
Professor Dr. Doris Tophinke Universität Paderborn  
Dr. Helga Weyerts-Schweda DFG Bonn 
Professor Dr. Heike Wiese Universität Potsdam  
Dr. Kai Wörner Universität Hamburg  

 



Teilnehmerliste DFG-Rundgespräch „Textkorpora“ 
15. November 2013

Geschäftsstelle der DFG, Kennedyallee 40, Bonn 

Dr. Noah Bubenhofer Technische Universität Dresden 
Professor Dr. Arnulf Deppermann Institut für deutsche Sprache, Mannheim (IDS) 
Professor Dr. Dagmar Deuber Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Dr. Eva-Maria Dickhaut Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
Mainz  

Professor Dr. Mechthild Habermann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg  

Dr. Alexander Geyken Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften  

Professor Dr. Thomas Gloning Justus-Liebig-Universität Gießen 
Professor Dr. Iryna Gurevych Technische Universität Darmstadt 
Professor Dr. Ulrich Heid Stiftung Universität Hildesheim 
Professor Dr. Gerhard Heyer Universität Leipzig 
Professor Dr. Erhard W. Hinrichs Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
Professor Dr. Martin Huber Universität Bayreuth 
Professor Dr. Magnus Huber Justus-Liebig-Universität Gießen 
Professor Dr. Wolf Peter Klein Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
Dr. Marc Kupietz Institut für deutsche Sprache, Mannheim (IDS) 
Professor Dr. Gerhard Lauer Georg-August-Universität Göttingen 
Professor Dr. Christian Mair Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Professor Dr. Alexander Mehler Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Professor Dr. Roland Meyer Humboldt-Universität zu Berlin 
Professor Dr. Manfred Pinkal Universität des Saarlandes 
Dr. Roland Schäfer Freie Universität Berlin 
Professor Dr. Ingrid Schröder Universität Hamburg 
Dr. Silke Schwandt Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Professor Dr. Manfred Stede Universität Potsdam 
Professor Dr. Angelika Storrer Universität Mannheim 
Professor Dr. Elke Teich Universität des Saarlandes 
Dr. Helga Weyerts-Schweda DFG, Bonn 
Dr. Stefan Winkler-Nees DFG, Bonn 
Professor Dr. Heike Zinsmeister Universität Hamburg 


	Rechtliche Aspekte-Sprachkorpora
	Vorbemerkungen
	Einleitung
	Teil 1: Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Handhabung mündlicher Korpora
	1.1. Datenschutzrechtliche Aspekte
	1.1.1. Einwilligungserklärung
	1.1.2. Anonymisierung / Pseudonymisierung

	1.2. Urheberrechtliche Aspekte
	Referenzen zu Teil 1

	Teil 2: Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Handhabung schriftlicher Korpora
	2.1. Urheber- und leistungsschutzrechtliche Aspekte
	2.1.1. Grundlagen
	2.1.2 Schrankenregelungen und ihre Anwendung auf Textkorpora
	2.1.3 Bearbeitungen (abgeleitete Werke) und Umgestaltungen
	2.1.4 Sammelwerke und Datenbankwerke
	2.1.5 Verwaiste Werke
	2.1.6 Software

	2.2. Datenschutzrechtliche Aspekte
	2.3. Best Practices
	2.3.1 Empfehlungen zum Aufbau von Korpora
	2.3.2 Empfehlungen zur Verfügbarmachung von Textkorpora
	2.3.3 Empfehlungen zur Erstellung und Verfügbarmachung eigener Werke: abgeleitete Werke und Datenbanken
	2.3.4 Empfehlungen zur Verwendung von Software bei der Erstellung abgeleiteter Werke

	Referenzen zu Teil 2


	TN-Listen
	Teilnehmerliste DFG-Rundgespräch „Mündliche Korpora“
	Teilnehmerliste DFG-Rundgespräch „Textkorpora“


